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Bericht über die Verhandlungen
-er zweiten Versammlung

des XII. Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Achte Sitzung.

Oldenburg , den 9. Juni 1859 . Mittags 12 Uhr.

Tagesordnung : 1) Prüfung der Neuwahl im XXIII. Wahlkreise.
2) Bericht deS sog. Justizausschusses, betreffend den Gesetzentwurf wegen Aufhebung der Verordnung

vom 19. April 1706.
3) Bericht des sog. Justizausschusses über den Antrag der'Abgeordneten Hullmann  und Genossen,

betreffend die Aufhebung deS Art. 43. der Beamten-Instruction von 1814.
4) Zweite Lesung deS Gesetzentwurfs, betreffend die Einführung einer Klaffen- und klassisicirten Einkom¬

mensteuer.

Vorsitzender. Präsident Niebour.

Nachdem das Protokoll der letzten Sitzung vom Schrift¬
führer Hullmann  vorgelesen worden wurde dasselbe für
genehmigt erklärt. Der Präsident zeigte hierauf an, daß die
Akten über die im IV. Wahlkreise stattgehabte Neuwahl eines
Abgeordneten cingegangen seien. Dieselben gelangen an die
zweite Abtheilung zur Prüfung.

Präsident : Der erste Gegenstand der Tagesordnung
betreffe die Prüfung der Neuwahl im 23. Wahlkreise und
ersuche er den Berichterstatter, den Bericht der ersten Ab¬
teilung mitzutheilen.

Berichterstatter Strackerjan II. : Zu der im 23. Wahl¬
kreise stattgehabten Neuwahl eines Abgeordneten seien sämmt-
liche Wahlmänner gehörig geladen, einem derselben, dem
Pächter Grimm, habe jedoch die Ladung nicht zugestellt
werden können. Nach dem Berichte deS Wahlcommissairs
sei derselbe nämlich von seinem bisherigen Aufenthaltsorte
Malente in das Holsteinische gezogen und habe damit die Be¬
dingungen der Wahlfähigkeit verloren. DicS sei aber erst in
der Wahlversammlung bekannt geworden und cs habe daher
eine Nachwahl, welche der Wahlcommissair für erforderlich
gehalten, nicht mehr vorgenommen werden können. Es dürfe
sich empfehlen, daß allgemein die sofortige Vornahme einer
Nachwahl angeordnct werde, wenn ein Wahlmann ausfalle
und außer ihm Niemand in dem Wahlprotokolle genannt sei,
damit nicht demnächst Verzögerungen oder Ungültigkeiten ent¬

ständen. Indessen werde dies der StaatSregicrung zu über¬
lassen sein und werde man hier darüber Weggehen können,
zumal das Fehlen des Wahlmannes Grimm ohne Einfluß
auf die Wahl geblieben. Von den 51 Wahlmännernseien
in dem Wahltermine 37 erschienen und es habe der Erb¬
pächter Wulff zu Majenfelde 23 Stimmen erhalten. Der¬
selbe sei also mit großer Majorität gewählt und trage die
Abtheilung daher, da das Fehlen des einen Wahlmanns
keinen Einfluß gehabt und nach den früher» Antecedentien,
namentlich in Hinblick auf den Meyer-Holzgrefc' schen Fall
kein Bedenken, die Gültigkeits-Erklärung der Wahl zu bean¬
tragen.

Präsident : Es unterliege hier wohl keinem Zweifel,
daß sogleich über die definitive Gültigkeit und nicht blos über
die Nichtbeanstandung der Wahl abzustimmen sei.

Es erfolgt kein Widerspruch.
Der Antrag der Abtheilung:

Daß die Wahl des Abgeordneten Wulff  im 23. Wahl¬
kreise für gültig erklärt werden möge,

wurde hierauf angenommen.

Präsident : Der Abgeordnete Wulff  sei bereits in der
Versammlung zugegen. Da derselbe noch kein Mitglied des
Landtages gewesen, so werde er feierlich zu beeidigen sein.

Der Abgeordnete Wulff  wurde hierauf feierlich beeidigt.
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ŝ röisident : Der Berichterstatter werde ersucht , betreffs
des zweiten Gegenstandes der Tagesordnung den Ausschuß¬
bericht vorzutragen.

Berichterstatter Hullmann : Er könne sich kurz fassen,
da der Ausschuß sich der Notlage der Staatsregierung ganz
angeschlossen habe . Es handle sich hier um Aufhebung der
Verordnung vom 19 . April 1706 , wornach die contrahircnden
Parteien schuldig sind , diejenigen Ehestistungcn , welche auf
eine Abschreibung der minderjährigen Erben oder Kinder erster
Ehe gerichtet sind , bei dem Obergerichte bei Strafe der Nich¬
tigkeit zur Approbation zu produciren . Es sei nach Einfüh¬
rung der Organisation nun zweifelhaft geworden , welches
Gericht jetzt das in der erwähnten Verordnung bezeichnete
Obergcricht bilde , ob darunter das Amtsgericht oder das
Appellationsgericht zu verstehen sei. Die Regierungsvorlage
bezwecke nun Beseitigung dieses Zweifels durch Aufhebung der
Verordnung . ES könne wohl der Art . 2 des Gesetzentwurfs
wegen seiner rückwirkenden Kraft Bedenken erregen , da nach
demselben angenommen werden solle , daß die Aufhebung mit
dem 1. Nov . 1858 eingetreten sei. Hier hätten aber die
Motive Recht , wejl der Entwurf , obwohl in der Form eine
alte Verordnung aufhedcnd , doch in der Thal wesentlich in,
terpretatorischer Natur sei , wie denn auch die Praxis schon
die alte Verordnung in der Weise ausgelegt haben solle , welche
der Entwurf jetzt gesetzlich vorschreiben wolle.

Der Ausschuß beantrage daher die Annahme des Gesetz¬
entwurfs im Ganzen , ohne auf die einzelnen Bestimmungen
desselben näher einzugehen.

Der Ausschußantrag wurde bei der hierauf erfolgenden
Abstimmung angenommen und sind neue Anträge zur zweiten
Lesung bis heute Abend 8 Uhr beim Präsidenten einzureichen.

Präsident : Es komme jetzt der Antrag von Hull¬
mann  und Genossen zur Bcrathung , welcher dahin gehe,
die Großherz . Staatsrcgierung zu ersuchen , daß sie der nächsten
Landtagsversammlung «inen Gesetzentwurf , betreffend Auf¬
hebung der Bestimmung , wornach bei Errichtung von Testa¬
menten , Ehestiftungen und dergleichen der Verwaltungsbe¬
amte darüber zu wachen hat , daß das herrschaftliche Inter¬
esse nicht verletzt werde ( Beamtcn -Znstruction Z. 43 ), ver¬
legen wolle.

Berichterstatter Hullmann : Schon in der Brautschatz-
Verordnung sei vorgeschrieben , daß die Beamten bei Abschluß
von Absindungscontracten oder bei Ehestiftungen das herr¬
schaftliche Interesse wahren sollen . Der Grund dnser Be¬
stimmung liege wohl darin , daß die Stellen nicht mehr be¬
lastet würden , als in der Brautschatz -Verordnung bestimmt
sei. Das herrschaftliche Interesse bei dieser Beaufsichtigung
könne allein darin gefunden werden , daß nicht durch Uebcr-
bürdung der Stellen mit Lasten die Stcuerfähigkeit derselben
vermindert würde . Diese Verordnung sei später durch die

Beamten -Instruction von 1814 wieder eingeschärft ', die Beob¬
achtung derselben damals aber nicht als drückend empfunden,
indem früher der Beamte , welcher das herrschaftliche Inter¬
esse wahrnehmen sollte und derjenige , welcher die be¬
treffende Urkunde aufnahm , eine und dieselbe Person ge¬
wesen . Jetzt werde diese , in neuester Zeit wieder in Erin¬
nerung gebrachte , Vorschrift viel belästigender , weil nach der
neuen Organisation die eben erwähnten Functionen verschie¬
denen Personen zusielen . DaS Interesse des Staates in
Bezug auf die Stcuerfähigkeit der Baucrnstellcn sei von gar
keiner Erheblichkeit , weil dann , wenn auch die Stelle wegen
der Höhe der Lasten verkauft werden müsse und so von einer
Hand in die andere übergehe , der neue Erwerber , sei es der
ganzen Stelle , oder eines Theils derselben , die Steuern be¬
zahlen müsse . Da nun der Staat , welcher die Steuern for¬
dere , kein Interesse bei dieser Bevormundung habe könne , eine
Bevormundung überhaupt auch nicht mehr zeitgemäß sei , so
könne man im klebrigen den Betheiligtcn die Vorsorge für
ihr Wohl selbst überlassen und beantrage daher der Ausschuß
die Annahme des Antrags.

Der Ausschußantrag

Den von Hullmann  und Consorten gestellten An¬
trag anzunchmen,

wurde sodann zur Abstimmung gebracht und angenommen.

Präsident : Die Versammlung werde jetzt zur zweiten
Lesung des Gesetzentwurfs , betreffend Einführung einer Classen-
und classisizirten Einkommensteuer schreiten . An Anträgen
seien vorhanden:

1 . Ausschußantrag Nr . 1:

Die Worte des Einganges „ für die Zeit bis zu Ende
des ZahreS 1863 " fallen weg und werde dagegen dem
Gesetze folgender Art . 45 nachgefügt:

Dieses Gesetz gilt bis zum 31 . December 1863.

2 . Ausschußantrag Nr . 2:

Im Art . 5 tz. 5 werde nachgefügt:
Es beschränkt sich jedoch diese Verpflichtung auf
die Zahlung des Satzes der untersten Stufen dieser
beiden Elasten.

3 . Ausschußantrag Nr . 3:

Den Schlußsatz des Art . 33 §. 3 Absatz 3 von den
Worten an : „ auch die mindestens — " in folgender
Fassung anzunchmen:

Auch eine mindestens 8tägige Bedenkfrist  zu be¬
stimmen , nach deren Ablauf in einem anzu-
sctzenden Termine oder in einer weitern
Frist  diese Erklärung abzugeben ist, u . s. w -, wie
im Entwurf.

Ueber diese drei Anträge werde , weil sie etwas NcucS
enthalten , die Bcrathung eröffnet.
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Berichterstatter Hullmann : Er wolle zum Ausschuß-

antrage Nr . 3 bemerken , daß derselbe nur redactioneller Na¬
tur sein solle , um Zweifel zu beseitigen , welche die ursprüng¬
liche Fassung des erwähnten Artikel aufkommen lassen könne.

Die Anträge kamen sodann einzeln zur Abstimmung
und wurden angenommen.

Präsident : Es sei noch vorhanden:

4 . Ein Antrag des Abgeordneten Hardt,  welcher den
bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs abgelehnten Aus¬
schußantrag Nr . 28 , nämlich:

Den Schlußsatz zum Art . 38 : „ die auf Grund.
zu bringen " zu streichen,

lediglich wiederhole . Da derselbe also nichts Neue enthalte,
so werde , falls er Unterstützung finde , keine Berathung über
ihn staltfinden , derselbe vielmehr sogleich so , wie in erster
Lesung , zur Abstimmung gebracht werden.

Der Antrag wurde genügend unterstützt und in der
hierauf erfolgenden Abstimmung angenommen.

Präsident : Es seien hiermit die gestellten Anträge be¬
seitigt und komme nun der Gesetzentwurf im Ganzen,  wie
derselbe sich durch die bisherigen Beschlüsse des Landtags ge¬
staltet , zur Abstimmung.

Das Resultat der Abstimmung war Annahme des Ge¬
setzentwurfs im Ganzen.

Regierungs -Commissair Bucholtz : In Betreff der vom
Landtage an die Staatsregierung bezüglich des die Einfüh¬
rung einer Classen - und classisizirten Einkommensteuer be¬
treffenden Gesetzentwurfs gestellten Ersuchen sei er beauftragt,
zum Zweck der Abkürzung der Sache schon jetzt Namens der
Staatsregicrung Folgendes zu crwiedern:

Die Staatsregierung erkläre hierauf , daß sie, wenngleich
dieses Ersuchen nach ihrer Ansicht überflüssig , kein Bedenken
trage , ihr Einverständniß mit demselben auszusprechen.

Das zweite Ersuchen im Antrag Nr . 10 dcS Ausschuß-
bcrichtß beziehe sich darauf:

daß die Großh . Staatsregicrung in der zu erlassenden
Instruction die Schätzungausschüsse anweisen wolle,

sich gutachtlich darüber zu äußern , welchen der ersten
Stufe angehörigen Personen wegen besonderer Dürf¬
tigkeit die Steuer nachzulassen sein möge , auch zu¬
gleich die Großherz . Kammer anweisen wolle , solche
Personen in Rücksicht auf deren besondere Dürftigkeit
nach ihrer schlüssigen Prüfung nicht zur Steuer an¬
setzen zu dürfen ; daß dieselbe endlich gegen den Land¬
tag die Erklärung abgeben wolle , daß sie diesem An¬
träge Folge geben werde.

Auch hiermit erkläre die Staatsregierung ihr Einver¬
ständniß und werde sie der Kammer das Nöthige darüber
zugehcn lassen.

Präsident : Es werde jetzt noch über den Ausschuß¬
antrag Nr . 4 , worüber die Abstimmung bei der ersten Lesung
des Gesetzentwurfs bis zur Vollendung der zweiten Lesung
desselben ausgesetzt worden , abzüstimmen sein.

Der Antrag:
der Landtag wolle für die Zeit vom 1. October 1859
bis Ende 1860 die Ausschreibung und Erhebung der
Steuer unter der Voraussetzung bewilligen , daß wegen
der Verwendung des Ertrags derselben noch zwischen
der gegenwärtigen Landtagsversammlung und der
Großherz . Staatsregierung eine Verständigung erfolge,

wurde angenommen.

Damit war dieser Gegenstand erledigt und die heutige
Tagesordnung erschöpft.

Nächste Sitzung Morgen Vormittag 11 Uhr.

Tagesordnung:

1) Bericht des Finanzausschusses , betr . Anstellung fer¬
nerer zwei Vermessungconducteurs.

2 ) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr . Aufhebung
der landesherrlichen Verordnung vom 4. Juni 1783
und der durch dieselbe eingcsührten Vormünder -Jn-
struction.

3) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr . Abänderungen
und Ergänzungen des Gesetzes vom 18 . Mgi 1855
über die Ermittelung des Steuercapitals der Grund¬
stücke und Gebäude u . s. w.

4 ) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr . Anwendung
der Classen - und classisizirten Einkommensteuer auf
Gemeindeumlagen u . s. w.

5 ) Bericht des Petitionsausschuffes , betr . die Petition des
Hufners Knoop zu Fasscnsdorf im Amte Eutin , die
Beschränkung im Gebrauche seiner ncuerbauten Wind¬
mühle betreffend.

6) desgleichen , betr . die Vorstellung des Hausmanns
Töllncr zu Jethausen wegen Aufhebung der Bestim-

Zum Antrag Nr . 3 Seite 7 des Ausschußberichls:

Der Landtag wolle erklären:
daß , wenn er den Gesetzentwurf in der vorliegenden
oder in veränderter Fassung annehmcn sollte , dies
nur in der Voraussetzung und nöthigenfalls unter
der Bedingung geschehe, daß die Ausschreibung und
Erhebung der Steuer nicht ohne die für jede Finanz¬
periode besonders zu erlheilcnde Bewilligung des
Landtags geschehen könne (Art . 187 ß. 1 des Staats¬
grundgesetzes)

und wolle die Großherz . Staatsregicrung ersuchen,
ihr Einverständniß mit dieser Voraussetzung be¬
ziehungsweise Bedingung zu erklären.

5 *
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mungen über die Verpachtung deS Umhertragens der
Sämereien.

7 ) desgleichen , betr . die Petition von 62 Kahnschiffern
auS Brake wegen Vergütung der Kosten , welche durch
einen auf ihren Schiffen anzulegenden Verschluß ent¬
standen.

8 ) Bericht der zweiten Abtheilung , betr . die Neuwahl
eines Abgeordneten im IV . Wahlkreise.

Sodann findet eine geheime Sitzung statt.

Schluß der Sitzung Nachmittags l ' /s Uhr.

Der Berichterstatter:

Bergemester.
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